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Film als Unterhaltung (schlug

In der kurzen Auseinandersetzung zum Thema «Film als Unterhaltung»
in Nr. 16 war von einigen Grundeigenschatten des Films die Rede, die
ihn zum Mittel der Unterhaltung befähigen. Doch am Schluß stand eine
grundlegende Bedingung, ohne die die Filmunterhaltung in ihrem Wesen
vergiftet wird, und, statt eine wohltätige, positive Wirkung auszuüben,
für den Menschen mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Dieses
entscheidende Aber ist in der Enzyklika «Vigilanti cura» mit den Worten
ausgedrückt: «Sie (die Erholung) muß anständig sein und darum gesund
und moralisch. Sie muß sich zum Rang eines positiven Faktors und zu
edlen Empfindungen erheben.» Zweifelsohne stand vor dem Auge des
tiefblickenden Pius, als er diese Worte schrieb, die Unmenge von Filmen,
die, statt aufzubauen, niederreiten. Mit andern Worten: die Filme, die
— wie es an einer andern Stelle der Enzyklika heifjt — «Gelegenheit
zur Sünde bieten, die Jugend auf schlechte Wege führen, eine Verherrlichung

böser Leidenschaften sind, die das Leben darstellen unter einer
falschen Beleuchtung, die Ideale trüben, die reine Liebe, die Achtung
vor der Ehe, die Verehrung für die Familie zerstören, die ebenfalls leicht
Vorurteile schaffen zwischen einzelnen Menschen und Mißverständnisse
zwischen den Nationen, den sozialen Klassen und ganzen Rassen». Viele
neigen dazu, die Filme einzig und allein nur nach ihrer erotischen
Ausstrahlung zu beurteilen. Für sie sind im Grunde unmoralisch nur die Streifen,

die Entkleidungs-Szenen enthalten, in denen Ehebruch und freie
Liebe propagiert werden, m. a. W. die ein völlig naturalistisches Bild der
Beziehungen der beiden Geschlechter untereinander zeigen. Gewiß, wir
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